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JANUAR 1932 MW^ m HEFT 5
11. JAHRGANG

SOZIALISTISCHE MONATSSCHRIFT
HERAUSGEBER: SOZIALDEMOKRATISCHE PARTEI DER SCHWEIZ

Ein Absturz
in der Schweizer Sozialpolitik.

Von Aug. Huggler.

Mit der Bemerkung, die am 6. Dezember erfolgte Ablehnung
der Alters- und Hinterbliebenenversicherung sei unserer Demokratie

nicht würdig, hat Dr. Roman Abt, der aargauische Bauernführer,

zur Zeit Präsident des schweizerischen Nationalrates, in
versicherungsgegnerischen Kreisen Anstoß erregt. Dem gefühlsmäßig

eingestellten Teil der Versicherungsfreunde hat er damit
aus dem Herzen gesprochen.

Auf dem Weihnachtstisch der 180,000 armen Alten, der vielen
zehntausend Witwen und Waisen unseres Landes fehlt immer
noch die seit langer Zeit ihnen von verschiedener Seite von allen
großen Parteien und Wirtschaftsverbänden versprochene Gabe
einer Alters- und Hinterbliebenenversicherung. Zehntausende
von bedürftigen Invaliden sehen die Erfüllung ihrer Hoffnungen
in unerreichbare Ferne gerückt, dank dem schroff ablehnenden
Volksentscheid vom 6. Dezember. Weder die Initiative des
reaktionären Komitees der Versicherungsgegner, noch die Versprechungen

der Kommunisten werden den bedauernswerten Opfern
ihrer Verwerfungsparolen irgendwelchen brauchbaren Ersatz
für das, was diese nun während vieler Jahre entbehren müssen,
zu bieten vermögen.

Was sind 25 Millionen, unter 350,000 Bedürftige verteilt? Das
sind durchschnittlich 71 Franken pro Jahr und Bezüger!
Dagegen hätten bei Annahme des Versicherungsgesetzes während
der Uebergangszeit die Bedürftigen erhalten:

Einzelpersonen, über 65 Jahre alt Fr. 200 bis 275
Witwen, über 49 Jahre alt, jährliche Rente Fr. 150 bis 206

je nach dem Grad der Bedürftigkeit.
Witwen, unter 40 Jahren, Abfindung Fr. 500 bis 687
Witwen, von 40 bis 49 Jahren Fr. 1000 bis 1375
und nachher das Doppelte!
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